
(3) Frauen haben das Recht auf selbstbestimmte Schwanger
schaft. Der Staat schützt das ungeborene Leben durch das An
gebot sozialer Hilfen.

Artikel 5

Die allgemeine Handlungsfreiheit ist unter dem Vorbehalt des 
Gesetzes gewährleistet.

Artikel 6

(1) Das Recht auf Freizügigkeit, Ein- und Ausreise steht jedem 
Bürger und jedem Ausländer und Staatenlosen mit ständigem 
Wohnsitz zu.

(2) Diese Rechte können zur Bekämpfung von Seuchen und Ka
tastrophen durch Gesetz beschränkt werden. Zur Vermeidung 
besonderer Belastungen der Allgemeinheit bei der Sicherung 
einer ausreichenden Lebensgrundlage kann das Recht auf Frei
zügigkeit, zur Sicherung der Vollstreckung gerichtlicher Ent
scheidungen und Durchsetzung rechtlicher Verpflichtungen 
kann das Recht auf Ein- und Ausreise durch Gesetz beschränkt 
werden.

Artikel 7

(1) Keinem Bürger darf die Staatsbürgerschaft entzogen, noch 
darf er ausgewiesen oder ausgeliefert werden.

(2) Ausländer dürfen in kein Land ausgeliefert oder ausgewie
sen werden, in dem ihnen die Beeinträchtigung ihrer Menschen
würde oder die Todesstrafe droht.

(3) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

Artikel 8

(1) Jeder hat Anspruch auf Achtung und Schutz seiner Persön
lichkeit und Privatheit.

(2) Jeder hat das Recht an seinen persönlichen Daten und auf 
Einsicht in ihn betreffende Akten und Dateien. Ohne freiwillige
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